
Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage zum Beschluss xxx-2017 
Bebauungsplan TH 1.2 „Gewerbegebiet südlich der Wolfener Straße“ 
10. Änderung Teilbereich A 

 

Auswertung Stellungnahmen Februar 2017 
 

 Seite 1 
 

8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Ein allgemeiner Hinweis hinsichtlich Baugrunduntersuchungen wird in die Bebauungsplanunter-

lagen übernommen (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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9 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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9 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die Anmerkungen hinsichtlich Gerätesicherheitsgesetz und Bestellung eines SiGeKo beziehen 

sich auf (Genehmigungs-) Verfahren außerhalb des Bauleitplanverfahrens, ein Regelungsbedarf 

im Bebauungsplan besteht nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
 



Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage zum Beschluss xxx-2017 
Bebauungsplan TH 1.2 „Gewerbegebiet südlich der Wolfener Straße“ 
10. Änderung Teilbereich A 

 

Auswertung Stellungnahmen Februar 2017 
 

 Seite 6 
 

10 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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10 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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10 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die Anmerkungen zu Grenzmarken beziehen sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen au-

ßerhalb des Bauleitplanverfahrens. 

Dennoch werden sie als allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen übernommen 

(siehe Begründung, Anhang 2, Seite 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
 



Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage zum Beschluss xxx-2017 
Bebauungsplan TH 1.2 „Gewerbegebiet südlich der Wolfener Straße“ 
10. Änderung Teilbereich A 

 

Auswertung Stellungnahmen Februar 2017 
 

 Seite 9 
 

12 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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12 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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12 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Dem Hinweis zur Datensicherung wird entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Dem Hinweis zur Datensicherung wird entsprochen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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13 Landesverwaltungsamt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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13 Landesverwaltungsamt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A2 

A1 

A3 
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13 Landesverwaltungsamt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Lage der Emissionsquellen 

 Erst im Rahmen einer konkreten Planung kann die Lage der Emissionsquellen bestimmt 

und bewertet werden.  

 Mit der Kontingentierung wird lediglich der Rahmen vorgegeben; im konkreten Antrags-

verfahren ist darzustellen, wie die Rahmenbedingungen eingehalten werden.  

 Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2: Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 3: Stellungnahmen der unteren Behörden des Landkreises 

 Siehe hierzu Nr. 14, 14.1 Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A2 

A1 

A3 

A4 
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A5 

A6 
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A7 

A8 

A9 

A10 
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

 Raumordnung 

zu 1: Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert.  

zu 2: Das Ministerium für Landesentwicklung wurde im Verfahren beteiligt (vgl. Nr. 12). Es 

wurde festgehalten, dass eine landesplanerische Abstimmung nicht erforderlich ist. 

zu 3: Abwasserbeseitigung 

 Die ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH wurde im Verfahren beteiligt (vgl. Nr. 51). Ein 

allgemeiner Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe Begrün-

dung, Anhang 2, Seite 27). 

zu 4: Versickerung des Niederschlagswassers 

 Die Anmerkungen beziehen sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen außerhalb des 

Bauleitplanverfahrens. Ein allgemeiner Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen 

übernommen (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 27f.). 

zu 5: Immissionsschutz 

 Bei dem in der Begründung unter 6.1.1 aufgeführten Wert handelt es sich um einen 

Übertragungsfehler. Wie in der Schallimmisionsprognose festgehalten und in der Plan-

zeichnung (Teil A & B) dargestellt beträgt das Nachtemissionskontingent im „GI N3“ 50 

dB(A)/m². Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

zu 6: Abfallrecht 

 Die Hinweise zum Abfallrecht werden in die Bebauungsplanunterlagen übernommen 

(siehe Begründung, Anhang 2, Seite 28f.). 

zu 7: Verlegung von Trinkwasserleitungen 

 Die Anmerkungen beziehen sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen außerhalb des 

Bauleitplanverfahrens. Ein allgemeiner Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen 

übernommen (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 29). 

zu 8: Veränderungen 

 Maßnahmen, die nicht den Vorgaben der Bauleitplanung entsprechen bedürfen einer 

Neubewertung. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 9: Kampfmittel 

 Ein entsprechender Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe 

Begründung, Anhang 2, Seite 29f.). 

zu 10: Denkmalschutz 

 Ein entsprechender Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe 

Begründung, Anhang 2, Seite 30). 
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14 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden hinsichtlich Anmerkungen 1, 3-7, 9-10 ergänzt bzw. kor-

rigiert. 

Die Hinweise zu 2 und 8 werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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14.1 Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Naturschutz 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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14.1 Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Naturschutz (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A2 

A1 
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14.1 Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Naturschutz (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A3 
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14.1 Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Naturschutz (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1-3: Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert bzw. ergänzt.  

Hinweis: 

Da die Umsetzung der Kompensationsmaßnahme M4 in keinem Zusammenhang mit dem An-

lass der derzeitigen Bebauungsplanänderung steht wird diese Teilfläche des Flurstückes 69/41, 

ebenso wie die Erhaltungsfläche E4, die lediglich den Erhaltenswerten Ist-Zustand markiert, aus 

dem Bereich der 10. Änderung herausgenommen (siehe hierzu Nr. 55, Landgesellschaft Sach-

sen-Anhalt mbH, S.57 ff). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden hinsichtlich Anmerkungen 1-3 ergänzt bzw. korrigiert. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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16 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 



Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage zum Beschluss xxx-2017 
Bebauungsplan TH 1.2 „Gewerbegebiet südlich der Wolfener Straße“ 
10. Änderung Teilbereich A 

 

Auswertung Stellungnahmen Februar 2017 
 

 Seite 27 
 

16 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die Anmerkung bezieht sich auf (Planungs-) Verfahren außerhalb der Bauleitplanung. Ein Rege-

lungsbedarf im Rahmen des Bauleitplanverfahrens besteht nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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32 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 
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32 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A6 
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32 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Leitungsbestand 

 Die Lage der Anlagen wurde mit den Darstellungen im Bebauungsplan abgeglichen. 

Die Leitungen befinden sich außerhalb des Planbereiches (Trinkwasserleitung) bzw. 

innerhalb der Erhaltungsfläche E1 (Elt-Mittelspannungs- und  Steuerkabel), die beste-

hende Grünstrukturen sichert. Ein Konflikt mit den Erweiterungsflächen der 10. Ände-

rung besteht nicht. 

 Es wird ein allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe 

Begründung, Anhang 2, Seite 30). 

zu 2: Leitungsbestände MITNETZ Strom / MITNETZ Gas 

 MITNETZ Strom und MITNETZ Gas wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

ebenfalls um Stellungnahme gebeten, siehe hierzu Nr. 36 und Nr. 38. 

zu 3: Versorgung Trinkwasser / Elektroenergie 

 Ein allgemeiner Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe Be-

gründung, Anhang 2, Seite 30). 

zu 4: Schäden an Versorgungsleitungen 

 Ein allgemeiner Hinweis wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe Be-

gründung, Anhang 2, Seite 30). 

zu 5: Baubeginn 

 Die Anmerkung bezieht sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen außerhalb des Bau-

leitplanverfahrens. 

 Dennoch wird ein allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen übernommen 

(siehe Begründung, Anhang 2, Seite 30). 

zu 6: aktuelle Auskunft 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, im Rahmen der Offenlage nach § 4 (2) 

BauGB erfolgt eine erneute Beteiligung. 

Die Leitungs-Bestandspläne sind als „Anhang 1-4 zu 32“ dieser Auswertung beigefügt. 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend Anmerkung 1 und 3-5 ergänzt. 

Die Anmerkungen zu 2 und 6 werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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33 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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33 Abwasserzweckverband Westliche Mulde (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Das Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen wurde ebenfalls im Verfahren beteiligt (Nr. 44). 

Anmerkungen, Hinweise oder Bedenken wurden nicht geäußert. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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34 MIDEWA 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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34 MIDEWA (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Anlagen zur Trinkwasserversorgung 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert. 

Ein Hinweis hinsichtlich der Verlegung von Medienleitungen sowie Begeh- und Befahrbarkeit 

wird in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 31). 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend ergänzt bzw. korrigiert. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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36 MITNETZ Strom 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 
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36 MITNETZ Strom (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

 

A2 

A3 

A4 
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36 MITNETZ Strom (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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36 MITNETZ Strom (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Abstände zu Versorgungsleitungen 

zu 1 und 2: Die Darstellung der Schutzstreifenbreite zur vorhandenen 110-kV-Freileitung wird 

entsprechend dem Bestandsplan aktualisiert.  

Aufgrund der nachrichtlichen Darstellung in der Planzeichnung wird ein allgemei-

ner Hinweis zum Schutzstreifen ebenfalls auf der Planzeichnung vermerkt. 

Telekommunikationsanlagen 

zu 3: Der Hinweis zu den Telekommunikationsanlagen wird zur Kenntnis genommen. 

Weitere Hinweise 

zu 4: Die Hinweise beziehen sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen außerhalb des 

Bauleitplanverfahrens. 

 Sie werden als allgemeine Hinweise in die Bebauungsplanunterlagen übernom-

men (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 31f.). 

Der Bestandsplan ist  als „Anhang zu 36“ dieser Auswertung beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden hinsichtlich Anmerkung 1, 2 und 4 ergänzt. 

Die Anmerkung zu 3 wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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37 GDMcom 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 
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37 GDMcom (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A2 

A3 
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37 GDMcom (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Anlagen der ONTRAS 

 Die Anmerkung bezieht sich auf das Gesamtgebiet des Bebauungsplanes TH 1.2. 

zu 2: Im Bereich der 10. Änderung befinden sich keine Anlagen der ONTRAS. 

zu 3: Die „Allgemeinen Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von Anlagen der 

ONTRAS Gastransport GmbH“ werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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38 MITNETZ Gas 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 

A2 

A3 
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38 MITNETZ Gas (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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38 MITNETZ Gas (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Gashochdruckleitung außer Betrieb 

 Gemäß dem beigefügten Übersichtsplan (siehe „Anhang 1 und 2 zu 38“) befinden sich 

die Gashochdruckleitungen außer Betrieb im Bereich der Wolfener Straße. Diese ist 

nicht Bestandteil der 10. Änderung. 

 Direkt südlich angrenzend weist die 10. Änderung eine öffentliche Grünfläche aus mit 

der Festsetzung „Erhalt vorhandener Grünstrukturen“, von der folglich kein Einfluss auf 

die Gashochdruckleitungen außer Betrieb ausgeübt wird. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2: Netzbetreiber für das Gasverteilnetz OT Thalheim 

 Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

ebenfalls um Stellungnahme gebeten, siehe hierzu Nr. 32. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, im Rahmen der Offenlage nach § 4 (2) 

BauGB erfolgt eine erneute Beteiligung der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH. 

zu 3: Anlagenbestand der EVIP GmbH 

 Die EVIP GmbH wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ebenfalls um Stellung-

nahme gebeten, siehe hierzu Nr. 53. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkungen zu 1-3 werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
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40 Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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40 Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die öffentlichen Verkehrsflächen, die die Bauflächen erschließen, sind bereits ausgebaut und 

nicht Bestandteil der 10. Änderung. Die Müllentsorgung ist über die bestehende Infrastruktur 

gewährleistet.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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47 GASCADE Gastransport GmbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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47 GASCADE Gastransport GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Weitere Versorgungsträger wurden im Verfahren beteiligt (siehe Nr. 32-46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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51 ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 

A2 
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51 ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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51 ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Versorgungskorridor 

 Der Versorgungskorridor befindet sich in der öffentlichen Grünfläche, die östlich des 

Bereiches der 10. Änderung zwischen privater Grünfläche und Guardianstraße verläuft. 

Er ist somit nicht Bestandteil der 10. Änderung. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2: Eigentumsverhältnisse 

 Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Der Hinweis zu 1 wird zur Kenntnis genommen. 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend der Anmerkung zu 2 korrigiert. 
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52 Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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53 Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend korrigiert. 
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53 EVIP GmbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A1 
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53 EVIP GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

 

A2 

A3 
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53 EVIP GmbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

zu 1: Energieversorgungs- und Steuerkabelanlagen 

 Die Lage der Anlagen wurde mit den Darstellungen im Bebauungsplan abgeglichen. Ein 

Konflikt mit den Erweiterungsflächen der 10. Änderung besteht nicht.  

 Es wird ein allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe 

Begründung, Anhang 2, Seite 32f.). 

zu 2: Gasversorgungsanlagen 

 Die Lage der Anlagen wurde mit den Darstellungen im Bebauungsplan abgeglichen. Ein 

Konflikt mit den Erweiterungsflächen der 10. Änderung besteht nicht. 

 Es wird ein allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen übernommen (siehe 

Begründung, Anhang 2, Seite 33). 

zu 3: Weitere Hinweise 

 Die Anmerkungen beziehen sich auf konkrete Maßnahmen / Planungen außerhalb des 

Bauleitplanverfahrens. 

 Dennoch werden sie als allgemeiner Hinweis in die Bebauungsplanunterlagen über-

nommen (siehe Begründung, Anhang 2, Seite 33). 

Der Bestandsplan ist  als „Anhang 1 und 2 zu 53“ dieser Auswertung beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Anmerkungen zu 1-3 werden als allgemeine Hinweise in die Bebauungsplanunterlagen 

übernommen. 
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55 Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
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55 Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Anmerkung: 

Die Darstellung in der Planzeichnung hinsichtlich dem Flurstück setzt sich wie folgt zusammen: 

 - E4, Erhaltung vorhandener Grünstrukturen (Hecken, Baumgruppen und Obstbäume auf 

mesophiler Grünlandbrache und Reitgrasflur), 

 - M1, Maßnahmenfläche „Sandtrockenrasen“: Das „Biotop“ Sandmagerrasen, das in der 

Vorgänger-Planung ausgewiesen war, ist faktisch nicht vorhanden. Ein Teil der als M1 

festgelegten Fläche, die dieses Biotop umschreibt, befindet sich auf dem Flurstück 

69/41. Die Vegetationsstruktur in diesem Bereich hat ausreichend Potential, um bei 

entsprechender Bearbeitung und Unterhaltung wieder zu einem Sandmagerrasen ent-

wickelt zu werden. 

 - M4, Maßnahme (aus TH 1.2, 5. Änderung) Aufwertung Grasbestand: Die Maßnahmen-

fläche M4 stellt den in der 5. Änderung zum Bebauungsplan TH 1.2 lediglich textlich 

fixierten Ausgleich zeichnerisch dar. Vorgegeben war hier für den bestehenden „Gras-

bestand außerhalb des § 30 Biotops und dessen Schutzpflanzungen“ eine Aufwertung 

durch Nachsaat und entsprechende Pflegemaßnahmen. 

Im Rahmen der 10. Änderung wurde, unter Berücksichtigung der vorausgegangenen Be-

bauungsplanänderungen, der Bereich westlich der Bauflächen in seiner derzeitigen Erschei-

nungsform betrachtet und bewertet. Bereits vorgefundene Grünstrukturen (die in früheren Ände-

rungen noch als „Maßnahmenflächen“ dargestellt waren) wurden als Erhaltungsflächen festge-

setzt, landwirtschaftliche Flächen entsprechend dem Ist-Zustand festgesetzt. 

Eine Besonderheit stellt die Maßnahmenfläche M4 dar. Wie oben erläutert handelt es sich um 

die zeichnerische Festsetzung einer in der 5. Änderung des Bebauungsplanes TH 1.2 festgeleg-

te externe Kompensation. In den textlichen Festsetzungen heißt es zu Flurstück 69/41: 

„6.206 m² des bestehenden Grasbestandes außerhalb des §30 Biotops und dessen Schutz-

pflanzung (bestehende Fläche mit Pflanzbindung) sind durch Nachsaat des Kräuteranteiles der 

Regelsaatgutmischung RSM 7.2.2 oder RSM 8 Variante 1 aufzuwerten und dauerhaft zu erhal-

ten. Die Pflege beinhaltet die Rodung aufkommender Gehölze, eine Mahd der Wiesenfläche 

aller zwei Jahre und Abtransport des Mahdgutes.“ (5. Änderung Bebauungsplan Nr. TH 1.2 "Gewerbegebiet 

südlich Wolfener Straße" OT Thalheim,  Teil B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, 30.07.2013) 

Die als M4 ausgewiesene Fläche entspricht annähernd der genannten Größe.  

Da die Umsetzung dieser Kompensationsmaßnahme in keinem Zusammenhang mit dem Anlass 

der derzeitigen Bebauungsplanänderung steht wird diese Teilfläche des Flurstückes 69/41, 

ebenso wie die Erhaltungsfläche E4, die lediglich den Erhaltenswerten Ist-Zustand markiert, aus 

dem Bereich der 10. Änderung herausgenommen.  

Da es sich bei der Maßnahmenfläche M1 um die Wiederherstellung des Biotops „Sandmagerra-

sens“ handelt wird sie in ihrer vollen Ausdehnung einschließlich ihres Teilbereiches auf dem 

Flurstück 69/41 dargestellt. 
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55 Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (Fortsetzung) 
 

Anregung gem. § 3 (1) BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit)   
 

Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger    

öffentlicher Belange) x  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

Die Bereichsgrenze der 10. Änderung wird angepasst, die Bebauungsplanunterlagen entspre-

chend überarbeitet. 

 

 

 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung   
 

 




